
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gesellschaftsformen in Polen 
 
1. Gesellschaft des bürgerlichen Rechts 
 
Bezeichnung der Gesellschaft in polnischer Sprache: Spółka Cywilna (s.c.)  
 
Rechtsgrundlage: Zivilgesetzbuch vom 23.04.1964,  Dz.U. 1964 Nr. 16 Pos. 93 mit 

Änderungen 
 
Rechtsform: Personengesellschaft, keine Rechtspersönlichkeit 
 
Entstehung: durch Abschluss des Gründungsvertrages 
 
Registrierung: keine Eintragung der Gesellschaft, die Gesellschafter müssen die 

Gewerbeanmeldung beantragen 
 
Vertragsform: sollte schriftlich bestätigt werden 
 
Haftung: die Gesellschafter haften gesamtschuldnerisch mit ihrem ganzen Vermögen 
 
2. Offene Handelsgesellschaft 
 
Bezeichnung der Gesellschaft in polnischer Sprache: Spółka Jawna (s.j.)  
 
Rechtsgrundlage: Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften vom 15.09.2000,  Dz.U. 

2000 Nr. 94 Pos. 1037 mit Änderungen 
 
Rechtsform: Personengesellschaft, keine Rechtspersönlichkeit, kann aber in eigenem 

Namen Rechte erwerben, darunter das Eigentum an Gründstücken und 
anderen Sachenrechten, Verbindlichkeiten eingehen, klagen und verklagt 
werden 

 
Entstehung: durch Abschluss des Gründungsvertrages 
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Registrierung: muss in das gerichtliche Handelsregister eingetragen werden 
 
Vertragsform: muss unter Androhung der Unwirksamkeit schriftlich geschlossen werden 
 
Haftung: die Gesellschafter haften gesamtschuldnerisch aber subsidiär, d.h.: ein Gläubiger 

der Gesellschaft kann die Zwangsvollstreckung in das Vermögen eines 
Gesellschafters nur dann vornehmen, wenn die Zwangsvollstreckung in das 
Vermögen der Gesellschaft keinen Erfolg hat; die subsidiäre Haftung des 
Gesellschafters betrifft nicht die Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die vor ihrer 
Eintragung in das Register entstanden sind 

 
3. Partnerschaftsgesellschaft 
 
Bezeichnung der Gesellschaft in polnischer Sprache: Spółka Partnerska (sp.p.) 
 
Rechtsgrundlage: Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften vom 15.09.2000,  Dz.U. 

2000 Nr. 94 Pos. 1037 mit Änderungen 
 
Rechtsform: Personengesellschaft, keine Rechtspersönlichkeit, kann aber in eigenem 

Namen Rechte erwerben, darunter das Eigentum an Gründstücken und 
anderen Sachenrechten, Verbindlichkeiten eingehen, klagen und verklagt 
werden 

 
Entstehung: durch Abschluss des Gründungsvertrages 
 
Registrierung: muss in das gerichtliche Handelsregister eingetragen werden 
 
Vertragsform: muss unter Androhung der Unwirksamkeit schriftlich geschlossen werden 
 
Besonderheit: Partner in der Gesellschaft können die zur Ausübung von folgenden freien 

Berufen berechtigten Personen sein: Rechtsanwalt, Apotheker, Architekt, 
Wirtschaftsprüfer, Versicherungsmakler, Steuerberater, Buchhalter, Arzt, 
Zahnarzt, Tierarzt, Notar, Krankenschwester, Hebamme, Wirtschaftsanwalt 
(Rechtsberater), Patentanwalt, Vermögenssachverständiger und vereidigter 
Übersetzer 

 
Haftung: ein Partner haftet weder für Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die im 

Zusammenhang mit der Ausübung des freien Berufes in der Gesellschaft durch die 
anderen Partner entstanden sind, noch für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft, 
die Folge einer Handlung oder Unterlassung von durch die Gesellschaft auf Grund 
eines Dienstvertrages oder eines anderen Rechtsverhältnisses beschäftigten 
Personen sind, die der Geschäftsführung eines anderen Partners bei Erbringung 
von Leistungen im Bereich des Tätigkeitsgegenstandes der Gesellschaft unterstellt 
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waren; der Gesellschaftsvertrag kann vorsehen, dass ein oder mehrere Partner 
eine Haftung wie Gesellschafter einer offenen Handelsgesellschaft übernehmen 

 
4. Kommanditgesellschaft 
 
Bezeichnung der Gesellschaft in polnischer Sprache: Spółka komandytowa (sp.k.)  
 
Rechtsgrundlage: Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften vom 15.09.2000,  Dz.U. 

2000 Nr. 94 Pos. 1037 mit Änderungen 
 
Rechtsform: Personengesellschaft, keine Rechtspersönlichkeit, kann aber in eigenem 

Namen Rechte erwerben, darunter das Eigentum an Gründstücken und 
anderen Sachenrechten, Verbindlichkeiten eingehen, klagen und verklagt 
werden 

 
Entstehung: durch Abschluss des Gründungsvertrages und Eintragung in das 

Handelsregister 
 
Registrierung: muss in das gerichtliche Handelsregister eingetragen werden 
 
Vertragsform: bedarf der notariellen Form 
 
Haftung: der Kommanditist haftet für Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber ihren 

Gläubigern nur bis zur Höhe der Kommanditeinlage,  
der Komplementär haftet wie ein Gesellschafter einer OHG 

 
5. Kommanditgesellschaft auf Aktien 
 
Bezeichnung der Gesellschaft in polnischer Sprache: Spółka komandytowo akcyjna 

(S.K.A.)  
 
Rechtsgrundlage: Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften vom 15.09.2000,  Dz.U. 

2000 Nr. 94 Pos. 1037 mit Änderungen 
 
Rechtsform: Personengesellschaft, keine Rechtspersönlichkeit, kann aber in eigenem 

Namen Rechte erwerben, darunter das Eigentum an Gründstücken und 
anderen Sachenrechten, Verbindlichkeiten eingehen, klagen und verklagt 
werden 

 
Entstehung: durch Unterzeichnung der Satzung und Eintragung in das Handelsregister 
 
Registrierung: muss in das gerichtliche Handelsregister eingetragen werden 
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Vertragsform: bedarf der notariellen Form 
 
Haftung: der Aktionär haftet nicht für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft,  

der Komplementär haftet wie ein Gesellschafter einer OHG 
 
6. Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
 
Bezeichnung der Gesellschaft in polnischer Sprache: Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością (sp. z o.o.)  
 
Rechtsgrundlage: Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften vom 15.09.2000,  Dz.U. 

2000 Nr. 94 Pos. 1037 mit Änderungen 
 
Rechtsform: Kapitalgesellschaft, besitzt eine Rechtspersönlichkeit 
 
Entstehung: durch Unterzeichnung des Gründungsvertrages und Eintragung in das 

Handelsregister 
 
Registrierung: muss in das gerichtliche Handelsregister eingetragen werden 
 
Vertragsform: bedarf der notariellen Form 
 
Haftung: bis zur Höhe des Stammkapitals 
 
Besonderheiten: Mindeststammkapital 50 000 PLN,  
 das in dem Vertrag bestimmte Stammkapital muss bis zur Zeit der 

Eintragung in das Handelsregister voll eingezahlt werden, Mindestanteil 50 
PLN 

 Gesellschaft in Gründung entsteht mit Abschluss des Gründungsvertrages 
 Einmann-Gesellschaft m.b.H. ist auch möglich, wobei eine Einmann-

Gesellschaft nicht zu einer  Gesellschafterin der weiteren Einmann-
Gesellschaft werden darf 

 
7. Aktiengesellschaft  
 
Bezeichnung der Gesellschaft in polnischer Sprache: Spółka akcyjna (S.A.)  
 
Rechtsgrundlage: Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften vom 15.09.2000,  Dz.U. 

2000 Nr. 94 Pos. 1037 mit Änderungen 
 
Rechtsform: Kapitalgesellschaft, besitzt eine Rechtspersönlichkeit 
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Entstehung: durch Unterzeichnung des Gründungsvertrages, Einbringung von Einlagen 
durch Aktionäre, Bestellung der Organe und Eintragung in das Handelsregister 

 
Registrierung: muss in das gerichtliche Handelsregister eingetragen werden 
 
Vertragsform: bedarf der notariellen Form 
 
Haftung: nur mit den eingebrachten Einlagen  
 
Besonderheiten: Mindeststammkapital 500 000 PLN,  
 Mindestwert einer Aktie 1 PLN 
 Gesellschaft in Gründung entsteht mit der Übernahme aller Aktien 

Eine Aktiengesellschaft kann nicht allein durch eine Einmann-GmbH 
gebildet werden 
 

Die Eintragung in das Handelsregister erfolgt nach Maßgaben des Gesetzes über das 
Landes-Gerichtsregister vom 20.08.1997, Dz.U. 1997 Nr. 121 Pos. 769 mit Änderungen. 
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